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 Veröffentlicht am 19.04.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §38;

KFG 1967 §66 Abs2 lite;

KFG 1967 §73 Abs1;

Rechtssatz

Lag im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Devolutionsantrag betr die Erledigung einer Vorstellung gegen einen

Mandatsbescheid, mit dem die Entziehung der Lenkerberechtigung angeordnet wurde, ein rechtskräftiger

Aussetzungsbescheid vor (auch wenn diese Aussetzung im selben Bescheid, mit dem der Devolutionsantrag

abgewiesen wurde, verfügt wurde), so war die Behörde daran gebunden und hat eine Aufhebung des Bescheides hins

der Aussetzung des Verfahrens durch den VwGH keinen Ein@uss auf die Rechtmäßigkeit des Bescheides hins der

Abweisung des Devolutionsantrages.
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